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dem Aktionsprogramm von Wien, die am 23. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschemechte verabschiedet 
wurden,., die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu verteidigen und darl1ber hinaus im Hinblick auf die 
Erreichung dieser Ziele zusammenzuarbeiten; 

5. nimmt Kennlnis von dem gemtIß ihrer Resolu
tion 48/23 vom 24. November 1993 unterbreiteten Bericht des 
GeneralsekretiIrs vom 14. Oktober 199480; 

6. beg1#ßt mYJeniem die Fortsclnitte, die in jüngster Zeit 
auf dem Wege zum vollen Inkrafttreten des Vertrages über das 
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kanbik 
('I1atelolco-Vertrag)·' ffIr alle Staaten in Lateinamerika und der 
Karibik erzielt worden sind, wodurch die Stellung der Ver-
tragsregion als kernwaffenfreie Zone in nächster Zeit konsoli
diert werden kann; 

7. beg1#ßt ferner die Bemlihungen um die umsetzung 
der Erklllrung über die Entnuklearisierung Afrikas82, die zum 
Abschluß eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika ffIhren; 

8. bekriJftJgt die Wichtigkeit des SDdatiantiks ffIr den 
globalen Seeschiffabrts- und Handelsverkebr sowie ihre 
Entschlossenheit, die Region ffIr alle Tätigkeiten zu erhalten, 
die durch das Völkergewohnheitsrecht, wie es in dem See
rechtsiIbereinkommen der Vereinten Nationen" seinen Nie
derschlag gefunden hat, geschlitzt werden; 

9. heißt SDdafrika in der Gemeinschaft der siIdatlanti
schen Staaten wlJrmstens willkommen; 

10. dankt der intemationalen Gemeinschaft ffIr ihre 
Bemlihungen, insbesondere ffIr die kilIZlich verabschiedeten 
Resolutionen des Sicherheitsrats, die auf die Herbeifilbrnng 
eines dauerhaften Friedens in Angola und Liberin abzielen, 
und begrllßt insbesondere die am 31. Oktober 1994 erfolgte 
Paraphierung des Protokolls von Lusaka durch die Regierung 
Angolas und die Nationale Union ffIr die völlige Unahhlingig
keit Angolas; 

11. spricht den Mitgliedstaaten und humanitären Organi
sationen ihre Anerkennung aus ffIr ihre Bemlihungen um die 
Gewllhrung von Notstandshilfe an Angola und Liberia und 
bittet sie nachdrilcklich, diese Hilfe fortzusetzen und zu 
verstärken; 

12. beglUckwlJnscht die Regierung Nigerins zu der 
wertvollen Arbeit, die sie seit der Thgong in Abuja im Jahre 
1990 als Koordinator der slIdatlantischen Zone des Friedens 
und der Zusammenarbeit geleistet hat, und verleiht ihrer 
Befriedigong Ausdruck Dber die konstruktlve Mitwirkung aller 
Mitglieder der Zone in demselben Zeitraum; 

13. beg1#ßt die Angebote der Regierung Südafrikas, 
Argentiniens und Benins, 1995, 1996 und 1997 die vierte, 
flInfte und sechste Ministertagung der Zone auszurichten; 
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14. beg1#ßt at4Perdem das Angebot der Regierung 
Namibins, Anfang 1995 eine Thgung der HandeJs.. und 
Industrientinister der Staaten der Zone auszurichten; 

15. betont, wie wichtig die Ergebnisse der im Juni 1992 in 
Rio de Janeiro veranstalteten Konferenz der Vereinten Natio
nen Dber Umwelt und Entwicklung ffIr die Zone sind, und hebt 
als besonders bemerkenswerte Ergebnisse die Verabschiedung 
der Rio-Erklllrung über Umwelt und Entwicklunt' und der 
Agenda 21"' sowie des RabmenlIbereink der Vereinten 
Nationen Dber KlimaJinderungenSS und des Übereinkommens 
Dber die biologische Vielfalt'" hervor, in der Oberzeugong, daß 
ihre Durchfilhrung die Gnmdlage ffIr die Zusammenarbeit 
innerhalb der Zone und zugonsten der internationalen Gemein
schaft insgesamt stärken wird; 

16. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Staaten der 
Zone auf Wunsch geeignete Hilfe bei ihren gemeinsamen 
Bemlihungen um die Verwirklichung der Ziele der Zone 
gewiibren; 

17. ersucht den Generalsekretär, die Durchfilhrung der 
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange1e
genheit zu verfolgen und der Generalversammhmg auf ihrer 
filnfzigsten 'Thgung einen Bericht vorzulegen, in dem er unter 
anderem die Auffassungen der Mitgliedstaaten berlIcksichtigt; 

18. beschließt, den Punkt 'SlIdatIantische Zone des 
Friedens und der Znsammenarbeit" in die vorläufige 'IlIges
ordnung ihrer filnfzigsten Thgong lI1Ifzunebrnen. 

74. Plenarsitvmg 
2. Dezpmber 1994 

49/27. Dle Situation der Demokratie und der Menschen
rechte In Haiti 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Belumtllung des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschemechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46fT vom 11. Oktober 
1991, 46/138 vom 17. Dezember 1991, 47/20 A vom 
24. November 1992, 47120 B vom 20. April 1993, 48IZ1 A 
vom 6. Dezember 1993 und 48/27 B vom 8. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen und Beschlilsse 
des Sicherheitsrats, des Wirtschafts.. und Sozinlrats und der 
Menschenrechtskommission zu dieser Frage. 

ferner unter Hinweis auf die einsch1llgigen Resolutionen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zu dieser Frage, 

.. Repott of Ihe Unlted Nations Coo{eTen&8 os _ tmtl 
DeveIopment, RIo tIe JQM/ro. 3-14 June 1992 (AiCONF.lS1I26IRev.l (VoJ.l 
und Vol J/Kmr.l, VoJ. n. VoJ. m und VoJ. III/Korr.l» (VoriIfIImtllclmog der 
V_ NatIonen, Best.-Nr. E.93.I.8 mit KmrIgonda), VoJ. I: _ 
Adopted by Ihe Coofermc., ResoIution I, Anlage L 

" AlAC.'J37nB (Teil ß)/Add.l und Korr.l, AnImog L 
.. SIebe UmweItprogmmm der V_ NatIonen, ComI<mlIon on 

1IIoIog/alI DIwrsIty (Zentrum l1lr _ des Ptogtwmus l1lr Umwe!tt=bt 
und UmweIIlllstftntlonen),lDDi 1992. 



38 GeruoraI ......... n!ung-Neummdol ... /pteTagung 

unter Hinweis auf die Vereinbarung von Governors Js1and8'1 
und den damit zusammenhängenden Pakt von New York"", 

eingedenk der am 22. August 1994 in Paris veranstalteten 
Geberkonferenz, 

betonend, daß es notwendig ist, daß die internationale 
Gemeinschaft die techniscl)e, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti auch weiterhin unterstfltzt, 

mit Genugtuung über die betd!chtlichen Fortschritte, die bei 
der Durcbftihrung der Vereinbarung von Governors Jslaod, des 
Paktes von New York und der Verwirklichung der in ihren 
Resolutionen enthaltenen Zielsetzungen der Vereinten Natio
nen erzielt worden sind. 

sowie mit Genugtuung darliber, daß PrIlsident Jean
Bertrand Aristide am 15. Oktober 1994 nach Haiti zurflckge
kehrt ist und mit ibm die Demokratie im Geiste der nationalen 
Aussöhnung wiederheIgestellt worden ist, 

ferner mit Genugtuung aber die nach der ROckkehr von 
PrIlsident Aristide eingetretene Verbesserung der Menschen
rechtssituation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
vom 23. November 1994 über die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti", insbesondere von seinen 
Empfehlungen betreffend das Mandat der Internationalen 
Zivi1mission in Haiti, 

I. spricht allen Staaten, die das baitianische Volk bei 
seinen Bemfthungen um die Rflckkehr zu einer verl'assungs
mäßigen Ordnung und Demokratie begleitet haben, Ihren Dank 
aus; 

2. verleiht Ihrer Genugtuung Ausdruck über die Rflck
kehr von PrIlsident Aristide in sein Land. die zur HerbeifUh
rung eines dauerhaften Friedens, zur Förderung der Demokra
tie, zu nationaler Aussflhnung und zur Schaffung der ent
sprechenden Vomussetzungen für die DurcbfiJbrung der 
verschiedenen Wiederaufbau- und Entwicklungsprogmmme 
Haitis beiträgt; 

3. wUrd/gt die Bemfthungen Präsident Aristides, seiner 
Regierung, der baitianischen Führungsspitze und der recht
mäßigen staatlichen Organe, die geschaffen wurden, um das 
Land aus der Krise und in die Gemeinschaft der Nationen 
zurflckzuf!lhren; 

4. Ist etfreut über die Fortschritte, die bei den Vor
bereitungen für die möglichst baldige Abhaltung von ParIa
meots- und Gemeindewahlen im Einklang mit der Verfassung 
Haitis erzielt worden sind, als weiteren Schritt auf dem Wege 
zur Stärkung der Demokratie in Haiti: 

5. begr4fJt mit lebhqfter Genugtuung die Emennung des 
neuen Sonderbeauftragten des GeneraIsekretli und dankt dem 
ehemaligen Sooderabgesandten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen und des Genera1sekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten für seine Arbeit; 

" SleheAl47i97S-S126063.ZIlTer 5; siebe OjJkfalRecords uftheSecurity 
Counci/, Forty-sevemh Year. Suppkmsafor JuJy, Augusttmd September 1993. 
Dokument SI26063. 

.. Al47/IOOO.st26297, Anhang; siebe 0jJkfal Records uf the Security 
CounciI, Forty-seventh Yem; Suppkmsafor JuIy. AugusttmdSep/8mber 1993, 
Dokument Sf1Jl2rl1 • 

.. Al49/689. 

6. wlJnligt die Zusamwmarbeit zwischen dem Ge
neralsekretllr der Vereinten Nationen und dem Generalsekretllr 
der Organisation der amerikanischen Staaten und ersucht um 
die rasche Rilckkebr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti mit der Aufgabe, die Einbaltung der 
Menscbenrecbtsverpflichtungen zu verifizieren, die Haiti 
eingegangen ist, nlimlich die Acbtung vor den Recbten aller 
Haitianer zu fördern und zur Stärkung der demokratiscben 
Institutionen beizutragen; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und die 
staatlichen und oichtgtaatJjcben OIgaoisationen nac1uJracklich 
auf, ihre techniscbe, wirtschaftliche und finanzielle Zu
sammenarbeit mit Haiti auszuweiten, um die wirtscbaftlicben 
und sozialen Entwicklungsaostrengungen Haitis zu unter
stlItzen und die für die Rechtsprecbung und die Gewähr
leistung der Demokratie, der Achtung vor den Menscbenrecb
ten, der politischen Stabilillit und der wirtscbaftlichen Entwick
lung verantwortlichen baitianischen lnatitutionen zu stärken: 

8. ersucht den Generalsekretär, die Regierung Haitis bei 
ihren Bemfthungen um den nationalen Wiederaufbau und die 
Entwicklung Haitis zu unterstlItzen, um ein gIIostiges Umfeld 
für die Eo:ichtung einer dauerhaften Demokratie und die volle 
Achtung vor den Menschenrechten zu schaffen: 

9. ersucht den Generalsekretlir tl14/Jerdem, die Koordioie
rung der Bemfthungen sicherzustellen, die das System der 
Vereinten Nationen unternimmt, um im Rahmen angemessener 
Antwortmaßnahmen humanitäre Hilfe zu gewähren und den 
Eotwicklungsbedarf Haitis zu decken; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung einen Bericht über die DurcbfiJbrung dieser 
Resolution vorzulegen: 

11. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" in die vorläufige Thges
ordnung ihrer flInfzigsten Thguog aufzunehmen. 

49128. Seerecht 
Die Genemlversammlung, 

75. Ple1VJ1'Sitvmg 
5. Dezember 1994 

im Bewußtsein der grundlegenden B~ des See
rechtsflbereinkommens der Vereinten Nationen für die 
Wahrung und Stärkung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

in Anerkennung des universellen Charakters des Überein
kommens und der durch das Übereinkommen geschaffenen 
Rechtsordnung für die Meere und Ozeane, die die interna
tionale Kommunikation erleichtern und die friedliche Nutzung 
der Meere und Ozeane, die faire und effiziente Nutzung ihrer 
Ressourcen, die ErhaIbmg ihrer lebenden Ressourcen und das 
Studium. den Schutz und die Erhaltung der MeeresumweIt 
fördern wird. 

In Anbetracht desaen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erkllirt hat, daß der Meeres
baden und der MeeresunteIgrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugoisae (IID folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, sowie in Anbetracht 
dessen, daß das Öbereinkommen die für das Gebiet und seine 
Ressourcen geltende Recbtsordoung festlegt, 




